
4. Änderungsvereinbarung 

zum 
Anschlussvertrag nach § 73 Abs. 3 SGB V i.V.m. § 73c SGB V 

über die Durchführung eines 

Hautkrebsvorsorge-Verfahrens 

zwischen der 

BARMERGEK 
Axel Springer Str. 44, 10969 Berlin 

und der 

Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) 
Bismarckallee 1-6 

23795 Bad Segeberg 
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Die Vertragsparteien vereinbaren folgende 4. Änderungsvereinbarung bezüglich des 
am 01.10.2008 in Kraft getretenen Anschlussvertrages über die Durchführung eines 
Hautkrebsvorsorge-Verfahrens nach§ 73 Abs. 3 SGB V i.V.m. § 73c SGB V: 

§ 2 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 3 wird die Nr. 1 gestrichen und die folgenden Nummerierungen 
entsprechend angepasst. 

§ 3 wird wie folgt geändert: 

§ 3 Zur Durchführung berechtigte Vertragsärzte 

(1) Zur Durchführung der Vorsorgeuntersuchung gern. § 4 dieses Vertrages muss 
der Arzt im Bereich der KV Schleswig-Holstein als Arzt für Haut- und 
Geschlechtskrankheiten zugelassen oder als Facharzt für Haut- und 
Geschlechtskrankheiten in einem zugelassenen Medizinischen 
Versorgungszentrum (MVZ) tätig sein. 

(2) Zusätzlich muss er sich durch seine anerkannte Fortbildung für das 
Hautkrebsscreening zertifiziert haben und seine Teilnahme schriftlich bei der 
KV Schleswig-Holstein gemäß Anlage 3 beantragt haben. 

Die Anlagen 1 und 2 des Vertrages werden aktualisiert. 
Die Anlage 3 - Antrag zur Teilnahme - wird neu in den Vertrag aufgenommen. 

Diese Vereinbarung tritt zum 01.07.2015 in Kraft. 
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Bad Segeberg, den 2 9. Mai 2015 

rstandsvorsitzende 
Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein 

~~~1-tffl~r - Bereichsleiter 
K Hauptverwaltung Schwäbisch Gmünd 

Kiel, den /!. 0%. /S~ 
' 

Thomas Wortmann - Landesgeschäftsführer 
BARMER GEK Landesvertretung Schleswig-Holstein 
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